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§ 1 Geltung

Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und
sonstigen Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, sofern sie nicht mit
der ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder abge-
schlossen werden. Entgegenstehende Abreden sind nur gültig, wenn sie
vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden. Geschäfts- und Einkaufsbedin-
gungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht
nochmals ausdrücklich widersprechen. Sie verpflichten uns nur, wenn wir
uns im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich mit ihnen einverstanden erklä-
ren.

§ 2 Angebot, Abschluss, Datenschutz

Angebote sind  stets  freibleibend, soweit  der  Verkäufer  nicht  ausdrük-
klich eine schriftliche Bindungserklärung abgegeben hat. Vertragsabschlüsse
und sonstige Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung
des Verkäufers verbindlich. Soweit Verkaufsangestellte oder Handelsver-
treter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die
über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets der
schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

DATENSCHUTZ 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Käufers erfolgt aus-
schließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Insbesondere werden 
personenbezogene Daten des Käufers für die Erfüllung abgeschlossener 
Verträge und zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf An-
frage des Käufers erfolgen, verarbeitet. Dies gilt nicht, wenn dem Käufer ein 
Widerspruchsrecht zusteht und er von diesem Recht gegenüber dem Ver-
käufer Gebraucht macht. 

§ 3 Preise

3.1. Die im Angebot  enthaltenen  Preise  beinhalten  die  Lieferung  ab Lei-
pheim zuzüglich  MwSt  in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die Verpak-
kung wird gesondert berechnet.
3.2. Bei Transithandelsgesellschaften oder bei Lieferung an Kunden  mit  of-
fenem Zoll-Lager ist der im Zeitpunkt der  Angebotsabgabe  gültige EG-
Zollsatz  nur  dann im angebotenen Preis enthalten, wenn dieser als solcher
im Angebot  deutlich  gekennzeichnet ist;  ansonsten  ist  davon auszuge-
hen, dass der genannte Preis ab unserem offenen Zoll-Lager zu verstehen
ist.
3.3. Bei Preisangaben mit EG-Zollsatz sind wir berechtigt, die Rechnungs- 
stellung abweichend vom Kaufvertrag entsprechend den veränderten Zoll-
bestimmungen vorzunehmen, wenn sich der gültige EG-Zollsatz zwischen
dem Zeitpunkt der Angebotsabgabe und dem Tag der Lieferung erhöht.
Dies gilt nur, sofern uns der neue Zollsatz zum Zeitpunkt der Angebotsab-
gabe nicht bereits bekannt war.
3.4. Für Kontingentwaren aus Ursprungsländern, die sogenannte Präferen-
zen  für  Importe  in  die  EG genießen, gilt Abs. 3 sinngemäß.  Bei solchen
kontingentierten Waren sind wir auch berechtigt,  Zollabgaben bis zu 365
Tagen nach Liefertag  vom Käufer nachzuverlangen, sofern ein Zoll- bzw.
Steueränderungsbescheid wegen Erschöpfung des Warenkontingents an
den Verkäufer erlassen wird.

§ 4 Lieferung

4.1. Liefertermine oder Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie vom
Verkäufer  schriftlich  bestätigt  werden.  Werden  nachträgliche  Vertrags-
änderungen vereinbart, ist der Liefertermin erneut zu vereinbaren. Bei  hö-
herer Gewalt oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen, wie Energie- 
und Rohstoffmangel, Streik oder Aussperrung, Verspätung oder Ausbleiben
von Zulieferungen, tritt Lieferverzug nicht ein. Der Käufer hat in diesem Fall
Recht zum Rücktritt, wenn der Liefertermin um mehr als zwei Monate über-
schritten wird.
4.2. Der Käufer kann von dem Verkäufer einen Verzugsschaden nur dann
verlangen, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt. Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen be-
rechtigt.
4.3. Konstruktions-, Form- oder Farbänderungen bleiben während der Lie-
ferzeit vorbehalten, soweit der Kaufgegenstand  in  seiner  Funktion nicht
geändert wird und die Änderung für den Käufer zumutbar ist. Änderungen
zum Zwecke des technischen Fortschritts sind jederzeit möglich und be-
dürfen keiner Vorankündigung.
4.4. Leihungen  bzw.  Lieferungen  zum Test sind nur  innerhalb  der   im
Leihschein angewiesenen Fristen unentgeltlich, nach Ablauf der Leihfrist ist
pro Tag eine Leihgebühr von 0,2 % des Listenverkaufspreises fällig.
4.5.  Die  Lieferfrist  verlängert  sich - auch   innerhalb  eines  Verzugs   -  an-

gemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach 
Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des 
verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers und deren 
Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der 
Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vom Verkäufer 
die Erklärung verlangen, ob er zurücktritt oder innerhalb angemessener 
Frist liefern will. Erklärt dies der Verkäufer nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist, kann der Käufer zurücktreten.  
Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen 
Vertragspflichten - innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch 
aus anderen Verträgen - in Verzug ist. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten, wenn er selbst von seinem Zulieferanten nicht beliefert 
wird, obwohl er entsprechende Verträge abgeschlossen hat. 

§ 5 Versand, Gefahrübergang, Verzug und Ausfuhrvorschriften

5.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung „ab Werk“ vereinbart.  
5.2. Der Beginn der vom Verkäufer angegebenen Lieferzeiten setzt die Ab-
klärung aller technischen Fragen voraus, insbesondere muß Datenblattklar-
heit vorliegen. 
5.3. Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über. Bei 
Lieferung oder Versendung der Ware geht die Gefahr mit der Übergabe 
der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem 
Verlassen der Betriebsstätte des Verkäufers auf den Käufer über, und zwar 
auch dann, wenn die Auslieferung durch Fahrzeuge des Verkäufers erfolgt. 
Dies gilt auch, wenn von der Betriebs-stätte eines Dritten geliefert wird 
(sog. Streckengeschäft).  
5.4. Auf ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Käufers wird der Transport 
der Ware vom Verkäufer versichert.  
5.5. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers ver-
zögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem 
Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Die 
Gefahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in An-
nahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  
5.6. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig.  
5.7. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – ange-
messen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach 
Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung 
oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich 
auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss 
sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäu-
fers und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hin-
dernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann 
vom Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb 
angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Verkäufer nicht unverzüglich, 
kann der Käufer zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem 
Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Käufer 
entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten.  
5.8. Der Verkäufer haftet bei Verzug nur für eigenes Verschulden und das 
Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, 
auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende An-
sprüche an den Käufer abzutreten.  
5.9. Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen 
des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiter-
hin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrag zu-
rücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt.  
5.10. Der Export bestimmter Güter kann z.B. aufgrund ihrer Art, ihres Ver-
wendungszweckes oder ihres endgültigen Bestimmungsortes zu Genehmi-
gungspflichten führen. Der Käufer wird im Falle von Exporten auf die ein-
schlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrvorschriften, wie z.B. die 
Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union, hingewiesen.  
5.11. Lieferungen an den Käufer stehen unter dem Vorbehalt nationaler 
oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, Embargos 
oder sonstiger gesetzlicher Verbote.   

§ 6 Zollgutlieferungen

6.1. Bei Zollgutlieferungen (T1-Lieferungen oder Transitlieferungen) geht die
Zollschuld im Falle eines zollamtlich nicht überwachten Untergangs oder ei-
ner Beschädigung bzw. Wertminderung des Liefergegenstandes mit der
Abgabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen
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an den Käufer bzw. Zollgutempfänger über. Dieser hat den Verkäufer von 
der Zollschuld freizustellen.  
6.2 Für Zollgutlieferungen darf der Besteller nur solche Empfänger oder Lie-
feradressen angeben, die von einem zuständigen Zollamt als "zugelassene 
Zollgutempfänger" (intern. Speditionen, Inhaber von Zoll-Lagern, Freihäfen) 
geführt werden. Für unrichtige und unvollständige Angaben trägt alleine 
der Besteller die volle Haftung gegenüber allen inländischen und ausländi-
schen Zollbehörden. Wir sind berechtigt, an uns herangetragene Forderun-
gen in Form von Zollabgaben, Bußgeldern, Strafen usw. sowie eigener Ko-
sten wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben von zugelassenen 
Zollgutempfängern oder wegen Fehlbehandlung von Zollgut dem Käufer 
in Rechnung zu stellen. 

§ 7 Zahlungsbedingungen

7.1.  Alle Zahlungen haben, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders ver-
einbart, sofort beim Erhalt der Lieferung zu erfolgen, ohne jeglichen Abzug.
7.2. Verzugszinsen werden mindestens in Höhe von 4% über den jeweili-
gen Bundesdiskontsatz vom Fälligkeitstag der Rechnung ab berechnet. Die
Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Verzugsschadens bleibt
vorbehalten.
7.3. Der Verkäufer ist zur Annahme von Wechsel und Schecks nicht ver-
pflichtet. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung dis-
kontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an.
Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs
abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der Verkäufer
über den Gegenwert verfügen kann.
7.4. Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers verzögert, erfolgt die
Rechnungsstellung bei Lieferbereitschaft.
7.5. Die Aufrechnung von etwaigen vom Verkäufer bestrittenen Gegenan-
sprüchen des Käufers ist nicht statthaft. Die Geltendmachung eines Zurük-
kbehaltungsrechts wegen nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festge-
stellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche nicht
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

§ 8 Mängelrüge

8.1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung
müssen vom Verkäufer innerhalb von acht Arbeitstagen ab Eingang der
Ware am Bestimmungsort schriftlich erhoben werden.
8.2. Offensichtliche Mängel können nur innerhalb von 14 Tagen schriftlich
geltend gemacht werden. Für die Fristberechnung ist der Zeitpunkt der An-
lieferung am Bestimmungsort und der Tag des Eingangs des Rügeschreibens
maßgebend.
8.3. Bei nicht rechtzeitiger schriftlicher Mitteilung erlöschen alle Ansprüche
auf Gewährleistung.
8.4. Da der Kaufgegenstand in der Regel ein komplexes technisches Produkt
darstellt, wird sämtliches Wissen darüber beim Käufer vorausgesetzt. In-
kompatibilitäten zu bereits verwendeten ähnlichen Bauteilen und Geräten
anderer Hersteller sind deshalb kein Grund für Mängelrügen. Über das
vom Hersteller zur Verfügung gestellte Datenblatt hinaus sind wir nicht ver-
pflichtet, irgendwelche Informationen über den Kaufgegenstand zur Verfü-
gung zu stellen, auch wenn wir dies in Ausnahmefällen bei früheren Kauf-
verträgen bereits getan haben sollten.

§ 9 Gewährleistung

9.1. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Verkäufers
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
9.2. Wenn der Verkäufer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist verstrei-
chen lässt, ohne den Mangel zu beheben, so steht dem Käufer nach seiner
Wahl das Recht zu, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
9.3. Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß vorgenom-
menen Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die
daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
9.4. Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art (VDE,
TÜV, Berufsgenossenschaft usw.) unterliegen dem Käufer.
9.5. Fehlt der verkauften Ware im Zeitpunkt des Gefahrübergangs eine zu-
gesicherte Eigenschaft, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu. Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung kann er nur verlangen, soweit die Zusi-
cherung den Zweck verfolgte, ihn hiergegen abzusichern.
9.6. Weitere Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, insbesondere
Ansprüche auf Ersatz von weitergehenden Schäden, die nicht am Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind und die etwa Dritten entstehen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

10.1. Das Eigentum geht auf den Käufer erst über, wenn er seine gesamten 
Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung getilgt hat. Dies gilt auch 
dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Käufer bezeichnete Waren-
lieferungen bezahlt worden ist. Bei laufender  Rechnung gilt  das  vorbe-
haltene Eigentum als Sicherung für die Saldo-Forderung. Falls Wechsel oder 
Schecks in Zahlung gegeben worden sind, gilt erst die Einlösung als Tilgung. 
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er sonst seinen Ver-
pflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer 
den Kaufgegenstand vom Käufer herausverlangen. In der Zurücknahme so-
wie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt, sofern 
nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag 
nur dann, wenn dies der Verkäufer ausdrücklich schriftlich erklärt. Bei Pfän-
dungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unter 
Übersendung eines Pfändungsprotokolls schriftlich zu benachrichtigen. 
10.2. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern unter der Voraussetzung, dass die Forderungen aus 
dem Weiterverkauf wie folgt auf den Verkäufer übergehen: Der Käufer tritt 
dem Verkäufer bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten 
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer  oder  gegen  
Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware vor oder 
nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung dieser Forderungen 
ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Ver-
käufers, die Forderungen selbst einzuziehen,  bleibt  hiervon  unberührt,  je-
doch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, 
so lange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-
kommt. Der Verkäufer  kann verlangen,  dass der Käufer  ihm  die  abgetre-
tenen  Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug er-
forderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretungen mitteilt. Wird die Ware zusammen 
mit anderen Waren, die dem Verkäufer nicht gehören, weiterverkauft, so 
gilt die Forderung des Käufers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen 
Verkäufer und Käufer vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. 
10.3. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne diesen zu verpflichten. Wird 
die Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Ware 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Die so entstehenden 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmun-
gen. Werden die Waren des Verkäufers mit anderen beweglichen Gegen-
ständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar ver-
mischt, und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als 
vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilsmäßig Miteigentum über-
trägt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Für die durch die Verarbeitung 
und die Verbindung sowie Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen 
das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 
10.4. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen in-
soweit freizugeben, als ihr Wert die zu  sichernden  Forderungen, soweit 
diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25 % übersteigt. 

§ 11 Allgemeine Haftungsbegrenzung

Schadensersatzansprüche des Käufers aus Verschulden bei Vertragsab-
schluß, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und unerlaubter Handlung
sind ausgeschlossen,  es  sei denn,  sie  beruhen  auf  Vorsatz,  grobem
Verschulden durch den Verkäufer oder einem seiner Erfüllungsgehilfen.
Diese Ansprüche verjähren ein halbes Jahr nach Empfang der Ware durch
den Käufer, wenn der Schaden für den Käufer alsbald erkennbar ist.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zah-
lungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwi-
schen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer
Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, für beide Vertragsteile Günzburg.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart auch so-
weit ein ausländischer Gerichtsstand zwingend vorgeschrieben ist unter
Ausschluss des Haager Kaufrechts.

§ 13 Teilwirksamkeit

Sollte eine der  vorstehenden  Bedingungen  unwirksam sein, so besteht
Einigkeit darüber, dass eine ihr am nächsten kommende wirksame Regelung
als vereinbart gilt und dass vorstehende Bedingungen im Übrigen unverän-
dert bleiben.


